
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Rechtsanwälten und Patentanwälten
(mit Risikobeschreibung) (AVB-RA) H 85-05
 I Der Versicherungsschutz (§§ 1-4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung
1 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versiche-
rungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen eines bei der
Ausübung beruflicher Tätigkeit - von ihm selbst oder einer Person,
für die er einzutreten hat - begangenen Verstoßes von einem ande-
ren aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschä-
den (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesund-
heit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben,
Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich
aus solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für
die er einzutreten hat, verursachten Schäden herleiten. Als Sachen
gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen.

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung
1 Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn
des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis zum Ablauf des Vertrages
vorkommenden Verstöße.

2 Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der Vergan-
genheit vorgekommene Verstöße, welche dem Versicherungsnehmer
oder versicherten Personen oder seinen Sozien (§ 12 Ziff. 1.1 und
1.2) bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung nicht bekannt
geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach
Anfangs- und Endpunkt zu bezeichnen.

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versiche-
rungsnehmer oder von mitversicherten Personen als - wenn auch
nur möglicherweise - objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn
auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn
Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch
befürchtet worden sind.

3 Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt
im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an welchem die
versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müs-
sen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes
1.1 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen
Vereinbarung zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig zahlt.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

1.2 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem ver-
einbarten im Versicherungsschein angegebenen Beginn des Versi-
cherungsschutzes.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

1.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur
Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

1.4 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.5 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers
erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten
Schadensersatzansprüchen. Berechtigt sind Schadensersatzver-
pflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Geset-
zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur
Entschädigung verpflichtet und der Versicherer hierdurch gebunden
ist.

Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

2.2 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Ver-
sicherer - abgesehen vom Kostenpunkt (s. Ziff. 2.8) - in jedem ein-
zelnen Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der Maß-
gabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme in
Frage kommt,

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf
welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen
Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen bei der Erledigung eines
einheitlichen Auftrags, mögen diese auf dem Verschulden des
Versicherungsnehmers oder einer von ihm herangezogenen Hilfs-
person beruhen.

2.3 Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversicherungssumme
von 250.000 EUR je Versicherungsfall vereinbart, beträgt die Höchst-
leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres (Jahreshöchstleistung) vorbehaltlich abweichender Ver-
einbarung das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme;
die Jahreshöchstleistung beträgt jedoch mindestens das Vierfache
der Mindestversicherungssumme.

2.4 Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer aufgrund rich-
terlichen Urteils oder eines vom Versicherer genehmigten Aner-
kenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haftpflichtsumme),
ersetzt der Versicherer von den ersten 5.000 EUR 80 %, vom Mehr-
betrag bis 20.000 EUR 90 %.

Der vom Versicherungsnehmer allein zu deckende Schaden beträgt
in jedem Fall 50 EUR.

Der Selbstbehalt kann durch besondere Vereinbarung anderweitig
festgesetzt werden.

2.5 Der Haftpflichtanspruch ist in Ansehung eines solchen Betrages
nicht gedeckt, der gleichkommt der Höhe der eigenen Gebühren des
Versicherungsnehmers in derjenigen Angelegenheit, bei deren
Behandlung der Verstoß erfolgt ist. Es macht dabei keinen Unter-
schied, ob die Gebühren von dem Haftpflichtanspruch ergriffen wer-
den oder nicht. Auch im letzteren Fall sind sie im Verhältnis zum
Versicherer vorweg an der Haftpflichtsumme zu kürzen.
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Bei Prozessen gilt jede Instanz als besondere Angelegenheit. Bei
Vermögensverwaltungen, Vormundschaften oder sonstigen Sachen,
die sich als Gesamtheit von Einzelangelegenheiten darstellten, tritt,
wenn nicht der Verstoß den Verlust der ganzen Vermögensmasse
zur Folge hat, nur eine im Verhältnis vom Verlust zur Vermögens-
masse stehende oder sonst den Umständen oder der Billigkeit ent-
sprechende Kürzung ein.

Diese Bestimmung findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die
erhaltenen Gebühren nur bis zu 10 % der Haftpflichtsumme ange-
rechnet werden. Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebühren fällt
nicht unter den Versicherungsschutz.

2.6 Die Selbstbeteiligung (Ziff. 2.4) und die angerechneten Gebüh-
ren (Ziff. 2.5) dürfen zusammen den Betrag von 2.500 EUR nicht
übersteigen.

Werden Haftpflichtansprüche gegen Erben des Versicherungsneh-
mers erhoben, ersetzt der Versicherer die gesamte Haftpflichtsum-
me bis zur Versicherungssumme. Dasselbe gilt für Haftpflichtan-
sprüche, die gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht
werden, nachdem er die versicherte Tätigkeit alters- oder krank-
heitshalber oder aus anderen, nicht unehrenhaften Gründen beendet
hat.

2.7 An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwen-
dung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten
ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der
Ersatzleistung.

2.8 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig
gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit
Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betrie-
benen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen
voll zu Lasten des Versicherers. Es gibt dabei aber Folgendes:

a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so
trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach
der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei
den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine
verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versicherungs-
nehmer ein.

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindest-
selbstbehaltes, so treffen den Versicherer keine Kosten.

c) Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungsnehmer
vorweg die Kosten nach dem Streitwert des erhöhten Mindest-
selbstbehaltes allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des
übersteigenden Betrages (bis zum Streitwert vom erhöhten Min-
destselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versi-
cherer. Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden
Auslagen findet die Bestimmung zu a) Satz 2 Anwendung.

d) Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt oder durch
einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten lässt , werden ihnen eige-
ne Gebühren nicht erstattet.

2.9 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an
dem Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert, oder falls der
Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil zur Befriedigung des
Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versicherer für den
von der Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entstehenden
Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men.

§ 4 Ausschlüsse
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche

1. aus Tätigkeiten
a) über in anderen Staaten eingerichtete oder unterhaltene Kanz-

leien oder Büros;
b) im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäftigung mit

außereuropäischem Recht;
c) des Rechtsanwalts vor außereuropäischen Gerichten.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen auch bei mitversicher-
ten Auslandsrisiken in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei
einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist;
Der Begriff Europa meint dabei die Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie die Schweiz.

2. soweit sie aufgrund Vertrages oder Zusage über den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

3. wegen Schäden durch Veruntreuung durch Personal, Sozien oder
Angehörige des Versicherungsnehmers;
als Angehörige gelten:
a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers;

b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie verwandt
oder verschwägert oder im zweiten Grad der Seitenlinie ver-
wandt ist;

4. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Ver-
eine, Verbände und als Angestellter;

5. wegen Schadenverursachung durch wissentliches Abweichen von
Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers
oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung. Der Versiche-
rungsnehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner
Person und auch nicht in der Person eines Sozius vorliegt - unbe-
schadet der Bestimmungen des § 7 Ziff. 4.2 -, den Anspruch auf
Versicherungsschutz.

6. wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleich-
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

 II Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

§ 5
1 Versicherungsfall
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß, der
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge
haben könnte.

2 Schadenanzeige
2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 11) unverzüglich
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erho-
ben wurden.

2.2 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
erhoben, ein staatsanwaltliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen.

3 Weitere Behandlung des Schadenfalles
3.1 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des
Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände,
die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.

3.2 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen Schriftwech-
sel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen.

3.3 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr des Schadensersatzanspruches zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.

3.4 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an
den Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer solchen wer-
den vom Versicherer nicht ersetzt.

4 Zahlung des Versicherers
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen, die Renten an den Fälligkeitster-
minen zu bezahlen.

Der Versicherer kann jedoch verlangen, dass der Versicherungs-
nehmer seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer bestimmte
Stelle abführt und die Quittung darüber dem Versicherer einsendet.
Die zweiwöchige Frist läuft solchenfalls vom Eingang der Quittung
an.

Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalles soll,
wenn möglich, die schriftliche Erklärung des Ansprucherhebenden,
dass er für seine Ansprüche befriedigt sei, beigebracht werden; der
Versicherer kann Beglaubigung der Unterschrift des Ansprucherhe-
benden verlangen.

§ 6 Rechtsverlust
1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte.
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2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. 1 zustehendes Kündigungsrecht aus-
übt.

 III Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-15)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versiche-
rungsanspruchs, Rückgriffsansprüche
1.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, fin-
den alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungs-
nehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinn-
gemäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem
Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsneh-
mer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.

1.2 Mitversicherte Personen können ihre Versicherungsansprüche
selbstständig geltend machen. Dasselbe gilt für Sozien, die im Versi-
cherungsschein oder in einem Nachtrag zum Versicherungsschein
namentlich genannt sind.

2 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Ange-
hörigen gegen den Versicherten, soweit dieser nicht Versicherungs-
nehmer ist, sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, von der Versi-
cherung ausgeschlossen.

3 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist
zulässig.

4.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte,
ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe hinter-
legter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtre-
tung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versicherer gelei-
steten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer-
den. Der Versicherer kann die Ausstellung einer Abtretungsurkunde
verlangen.

4.2 Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur
genommen, wenn der Angestellte seine Pflichten wissentlich verletzt
hat.

4.3 Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziff. 1
oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, so bleibt
der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsneh-
mer beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblie-
ben wäre.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsrückerstattung
1.1 Die Folgebeiträge einschließlich etwaiger öffentlicher Abgaben
(Versicherungssteuer) sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

1.2 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers
erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

1.3 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträ-
ge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 1.4 und 1.5 mit dem Fristablauf
verbunden sind.

1.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziff. 1.3 Satz 3 darauf hingewiesen wurde.

1.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 1.3 Satz 3 darauf
hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

1.6 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Ver-
sicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

1.7 Dem Versicherungsnehmer steht das Recht, gegen Beitrags-
schuld mit einem Versicherungsanspruch aus diesem Versiche-
rungsvertrag aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht auszu-
üben, erst dann zu, wenn der Versicherungsanspruch vom
Versicherer anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist.

2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Anga-
ben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft.

2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem
Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt.

Er darf jedoch nicht geringer werden als der Mindestbeitrag, der
nach dem Tarif des Versicherers zur Zeit des Versicherungsab-
schlusses galt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minder-
beitrag vom Eingang der Anzeige an berechnet.

2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt.63

08
50

5.
pd

f J
an

12
S

ei
te

 3
 v

o
n

 6



Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlungen für mehrere Jahre.

3.1 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch
auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem
Versicherungsschutz bestanden hat. Bei vollständigem oder teilwei-
sem Wegfall versicherter Risiken gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können,
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

3.2 War der Beitrag auf mehrere Jahre vorausbezahlt, so ist der
Berechnung des dem Versicherer zustehenden Betrages der Beitrag
zugrunde zu legen, der bei Vorauszahlung auf die Zeit, für welche
dem Versicherer nach Ziff. 3.1 der Beitrag gebührt, zu zahlen gewe-
sen wäre.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung
1 Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein fest-
gesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr,
bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlänge-
rung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechts-
wirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen
Ablauf des Vertrages dem Vertragspartner in Schriftform zugegan-
gen ist.

1.2 Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als
drei Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des dritten Jahres oder
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden.

2.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

2.2 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform späte-
stens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein.

2.3 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

3 In den Fällen des § 6 kann der Versicherer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach erlangter Kenntnis mit einmonatiger Frist kündi-
gen.

4 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen
(Wegfall der Bestellung), erlischt die Versicherung bezüglich dieser
Risiken.

§ 10 Verjährung, Klagefrist, Gerichtsstand, Nationales Recht und
Sprache
1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ist ein Anspruch aus dem
Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist
die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt,
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in
Textform zugeht.

2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.1 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung

eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnergesellschaft ist.

2.2 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

3 Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung. Die Vertragssprache ist deutsch.

§ 11 Anzeigen und Willenserklärungen
1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung,
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 2 entspre-
chende Anwendung.

§ 12 Sozien
1.1 Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren Beruf nach außen
hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch
Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind.

1.2 Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig
wird, gilt insoweit nicht als Sozius.

2 Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versiche-
rungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese zusammen mit
einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnitts-
versicherungsschutz besteht (nach Maßgabe des § 7 Ziff. 1) auch
zugunsten eines Sozius, der Nichtversicherungsnehmer ist.

3 Ein Ausschlussgrund nach § 4, der in der Person eines Sozius
vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien.

4 Für die zu Ziff. 2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt Folgendes:

1. Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berech-
nen, dass zunächst bei jedem einzelnen Sozius festgestellt wird,
wie viel er vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne
Sozius zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und
sodann die Summe dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller
Sozien geteilt wird.

2. Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 Ziff. 2.8 in
sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen
anzuwenden.

§ 13 Mitarbeiter
Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der nicht
Sozius im Sinne des § 12 Ziff. 1.1 ist, gilt als Erweiterung des versi-
cherten Risikos nach § 8 Ziff. 2.

Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines Mitarbeiters nicht
angezeigt, so verringert sich dem Versicherungsnehmer gegenüber
die Leistung des Versicherers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius im
Sinne des § 12 Ziff. 1.1 wäre.

In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist des § 8 Ziff.
2.1 oder nach Bezahlung des Mitarbeiterzuschlags erfolgt sind,
deckt die Versicherung im Rahmen des Versicherungsvertrages
auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen die Mitarbeiter
erhoben werden (§ 7 Ziff. 1.1).

§ 14 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
1.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und
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die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer
ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

1.2 Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen und kennt
dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kennt-
nis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungs-
vertrag zurückzutreten.

2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der
Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

4 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

5 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 3 und 4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 3 und 4 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat. Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 3 und 4 genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

6 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht
dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-

samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

§ 15 Meldepflichten des Versicherers
Der Versicherer ist verpflichtet, der Landesjustizverwaltung und der
Rechtsanwaltskammer den Beginn und die Beendigung oder Kündi-
gung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des Versi-
cherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz
beeinträchtigt, unverzüglich mitzuteilen.

 IV Abweichungen von der Pflichtversicherung (§§ 16-20)

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den Betrag von
250.000 EUR und die vereinbarte Jahreshöchstleistung den Betrag
von 1.000.000 EUR übersteigt oder soweit der Umfang des verein-
barten Versicherungsschutzes über den Umfang des gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, gelten die vorste-
henden Bedingungen entsprechend, wenn nicht nachstehend oder
durch zusätzliche Vereinbarungen Abweichendes bestimmt ist.

Erweiterungen des Versicherungsschutzes lassen den Umfang des
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt.

§ 16 Kumulsperre
Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund zusätzlicher Qualifika-
tionen weitere Versicherungsverträge (z. B. in der Eigenschaft als
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer) und
kann er für einen und denselben Verstoß Versicherungsschutz auch
aus einem weiteren Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen,
begrenzt die Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten
Versicherungssumme, bei gleich hohen Versicherungssummen diese
Versicherungssumme die Leistung aller bezüglich dieses Verstoßes
eintrittspflichtigen Versicherer; eine Kumulierung der Versicherungs-
summen findet also nicht statt. § 78 Abs. 2 Satz 1 VVG gilt entspre-
chend.

§ 17 Sachschäden
Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert sind Ansprüche
wegen Sachschäden

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kom-
menden Schriftstücken,

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicher-
ten Bestätigung des Versicherungsnehmers bilden, sofern es sich
nicht um Sachschäden aus Anlass der Ausübung technischer
Berufstätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken handelt.

Das gilt nicht für Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen
durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen,
Inhaberpapieren und in blanko indossierten Orderpapieren; das
Abhandenkommen von Wechseln sowie von zu Protest gegangenen
Schecks fällt nicht unter diese Bestimmung.

§ 18 Deckung für Auszahlungsfehler bei Anderkonten
Versicherungsschutz wird auch für den Fall gewährt, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen einer fahrlässigen Verfügung über Beträge,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Rechtsanwaltstätig-
keit auf ein Anderkonto eingezahlt sind, von dem Berechtigten in
Anspruch genommen wird.

Das Gleiche gilt für Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers
aus fahrlässigen Verfügungen über fremde Gelder, die zur alsbaldi-
gen Anlage auf ein Anderkonto in Verwahrung genommen und ord-
nungsgemäß verbucht sind.

§ 19 Ausschluss kaufmännischer Risiken
Ergänzend zu § 4 bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus einer kaufmännischen Kal-
kulations-, Spekulations- oder Organisationstätigkeit.

§ 20 Ausschluss von Auslandsrisiken
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche
aus der Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers vor außereu-
ropäischen Gerichten.

Risikobeschreibung für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung von Rechtsanwälten (einschließlich des Rechtsanwalts-Risikos
von Anwaltsnotaren)

Im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung von Rechtsanwälten und Patentanwälten ist versichert die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gegen-
über seinem Auftraggeber freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als
Rechtsanwalt. Mitversichert ist die Tätigkeit als
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- vorläufiger Insolvenzverwalter, Insolvenzverwalter, Treuhänder
nach der Insolvenzordnung, Sachwalter, Konkursverwalter, Ver-
gleichsverwalter, Verwalter nach der Gesamtvollstreckungsord-
nung, gerichtlich bestellter Liquidator, Sequester, Gläubigeraus-
schussmitglied und Gläubigerbeiratsmitglied;

- Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Vor-
mund, Betreuer, Pfleger und Beistand;

- Schiedsrichter;
- Mediator;
- Abwickler einer Praxis gemäß § 55 BRAO, Zustellungsbevollmäch-

tigter gemäß § 30 BRAO,

soweit diese Tätigkeiten nicht überwiegend ausgeübt werden,
sowie als

- Notarvertreter für die Dauer von 60 Tagen innerhalb eines Versi-
cherungsjahres.

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht von Vertretern des Versicherungsnehmers aus der Vertre-
tung, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung seines
Berufes gehindert ist. Die Mitversicherung besteht nicht, soweit der
Vertreter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist.

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftung
der Erben des Versicherungsnehmers aus Verstößen, die bis zur
Bestellung eines Praxisabwicklers oder bis zur Praxisveräußerung,
längstens jedoch bis zu 8 Wochen nach dem Ableben des Versiche-
rungsnehmers, vorgekommen sind.

Diese Risikobeschreibung zählt die mitversicherten Tätigkeiten
abschließend auf.

Ansprüche aus der Tätigkeit als Leiter, Vorstands- oder Aufsichts-
ratsmitglied von privaten Unternehmungen, Vereinen, Verbänden
und als Angestellter sind auch im Rahmen der mitversicherten Tätig-
keiten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Unter die zu § 1 Abs. 2 genannten Vermögensschäden fallen auch
solche, die durch Freiheitsentzug verursacht worden sind (Straf-
oder Untersuchungshaft, Unterbringung).

Risikobeschreibung für die Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung von Patentanwälten
Im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung von Rechtsanwälten und Patentanwälten ist versichert die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der freiberuf-
lichen Tätigkeit als Patentanwalt.
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